
Das neue
Pflegezeitgesetz

Arbeitsrecht

D
ie P

flegezeit kann auch zeitlich unm
ittelbar nach einer kurz-

zeitigen A
rbeitsverhinderung beansprucht w

erden. D
ie P

flege-
bedürftigkeit des nahen A

ngehörigen hat der B
eschäftigte

dem
 A

rbeitgeber durch V
orlage einer B

escheinigung, etw
a

seitens der P
flegekasse, nachzuw

eisen. Eine anteilige K
ürzung

des U
rlaubsanspruchs für die D

auer der P
flegezeit sieht das

P
flegeZG

 nicht vor. S
om

it kann lediglich für den U
rlaub, der

über den gesetzlichen M
indesturlaub hinausgeht, eine

K
ürzungsm

öglichkeit im
 A

rbeits- oder Tarifvertrag vereinbart
w

erden.

III. E
ntg

eltfo
rtzahlung

D
as P

flegeZG
 sieht keinen A

nspruch des B
eschäftigten auf

E
ntgeltfortzahlung für die D

auer der P
flegezeit vor. B

ei der
kurzfristigen A

rbeitsverhinderung (bis zu 10 A
rbeitstagen

) hin-
gegen kann sich, ähnlich w

ie bei der B
etreuung erkrankter

K
inder, ggf. ein E

ntgeltfortzahlungsanspruch aus § 616 B
G

B
ergeben. D

ieser A
nspruch kann jedoch im

 A
rbeitsvertrag oder

durch einen Tarifvertrag ausgeschlossen w
erden. D

ies gilt
allerdings nicht bei A

uszubildenden (vgl. §
19 A

bs. 1 N
r. 2b

B
erufsbildungsgesetz).

IV. B
efristete E

rsatzeinstellung
D

er A
rbeitgeber kann zur Vertretung des pflegenden B

eschäftig-
ten, der w

egen kurzzeitiger A
rbeitsverhinderung oder P

flegezeit
ausfällt, befristet einen anderen A

rbeitnehm
er einstellen.

D
as P

flegeZG
 sieht in dem

 A
usfall des B

eschäftigten einen
sachlichen B

efristungsgrund. B
ei vorzeitiger B

eendigung
der P

flegezeit kann der A
rbeitgeber das befristete A

rbeits-
verhältnis der Ersatzkraft m

it einer Frist von zw
ei W

ochen kün-
digen. D

as P
flegeZG

 w
eist darauf hin, dass in einem

 solchen
Fall das K

ündigungsschutzgesetz nicht anw
endbar ist.

V. S
o

nd
erkünd

ig
ung

sschutz
D

er A
rbeitgeber darf das B

eschäftigungsverhältnis des pfle-
genden B

eschäftigten ab dem
 Zeitpunkt der A

nkündigung bis
zur B

eendigung der kurzzeitigen A
rbeitsverhinderung bzw

. der
P

flegezeit nicht kündigen. D
er B

eschäftigte genießt in dieser
Zeit besonderen K

ündigungsschutz und zw
ar bereits dann,

w
enn er eine pflegebedingte A

rbeitszeitreduzierung in nur ge-
ringem

 U
m

fang begehrt – und seien es nur 15 M
inuten täglich.

D
er A

rbeitgeber kann das A
rbeitsverhältnis des pflegenden

B
eschäftigten in dieser Zeit nur nach erfolgter Zustim

m
ung

der für den A
rbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde

oder der von ihr bestim
m

ten S
telle kündigen.

A
nm

erkung
:

D
a die B

estim
m

ungen des P
flegeZG

 noch neu und aus-
legungsbedürftig sind, eine klärende R

echtsprechung der
A

rbeitsgerichte daher noch nicht vorliegt, können m
it dieser

B
roschüre nur erste H

inw
eise zur G

esetzesanw
endung

gegeben w
erden. D

er G
esetzestext ist abrufbar unter:

w
w

w
.b

und
esrecht.juris.d

e

H
inw

eis:

D
ie P

flegezeit ist auf B
erufsausbildungszeiten nicht

anzurechnen. E
in pflegender A

uszubildender hat daher
A

nspruch auf eine entsprechende Verlängerung der
A

usbildungszeit.

H
inw

eis:

D
ie 2-w

öchige K
ündigungsfrist ist im

 befristeten
A

rbeitsvertrag aufzunehm
en, da dieser anderenfalls

nur außerordentlich kündbar ist. Tarifvertragliche
B

esonderheiten sind zu beachten.

H
inw

eis:

D
urch das K

ündigungsverbot bleiben andere B
eendi-

gungstatbestände, w
ie etw

a die B
eendigung des B

e-
schäftigungsverhältnisses m

ittels A
ufhebungsvertrag oder

B
efristungsablauf, unberührt. S

o endet beispielsw
eise

ein befristetes B
eschäftigungsverhältnis m

it A
blauf des

vereinbarten D
atum

s, obw
ohl sich der B

eschäftigte zu
diesem

 Zeitpunkt in P
flegezeit befindet.
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Die neuen Freistellungsansprüche

Für die von einem
 fam

iliären P
flegefall betroffenen B

eschäftigten
sieht das P

flegeZG
 zw

ei unterschiedliche Freistellungs-
ansprüche vor:

I. K
urzzeitig

e A
rb

eitsverhind
erung

U
nabhängig von der U

nternehm
ensgröße ist der B

eschäftigte
berechtigt, der A

rbeit kurzfristig bis zu 10 A
rbeitstagen

fernzubleiben, w
enn

■
ein naher A

ngehöriger pflegebedürftig ist oder voraus-
sichtlich w

ird,
■

die P
flegesituation akut eintritt und

■
das Fernbleiben von der A

rbeit erforderlich ist, um
 eine 

bedarfsgerechte P
flege zu organisieren oder eine

pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen.

D
ie G

rundlage dieses Leistungsverw
eigerungsrechts des B

e-
schäftigten bildet die P

flegebedürftigkeit eines nahen A
nge-

hörigen, w
obei hinsichtlich der P

flegebedürftigkeit alle drei
P

flegestufen nach dem
 P

flegeversicherungsrecht erfasst w
erden.

D
er B

eschäftigte benötigt für das Fernbleiben von der A
rbeit

nicht die Zustim
m

ung des A
rbeitgebers. Er m

uss ihm
 nur die

Verhinderung und deren voraussichtliche D
auer unverzüglich

m
itteilen. D

ie M
itteilung bedarf keiner besonderen Form

. S
ie

kann auch m
ündlich erfolgen.

H
inw

eis:

D
er K

reis der nahen A
ngehörigen ist im

 G
esetz abschlie-

ßend festgelegt. Er um
fasst G

roßeltern, Eltern, S
chw

ieger-
eltern, G

eschw
ister, Ehegatte oder K

inder, Lebenspartner,
die P

artner einer eheähnlichen G
em

einschaft sow
ie A

dop-
tiv- und P

flegekinder. A
uch die K

inder, A
doptiv- und

P
flegekinder des E

hegatten oder Lebenspartners sow
ie

die E
nkel- und S

chw
iegerkinder zählen dazu.

Das Pflegezeitgesetz

Zum
 1. Juli 2008 ist das P

flegezeitgesetz (P
flegeZG

) in K
raft

getreten. D
as G

esetz erm
öglicht es B

eschäftigten, kurz-
fristig der A

rbeit fernzubleiben, um
 die P

flege naher A
nge-

höriger zu organisieren (kurzzeitige A
rbeitsverhinderung

).
D

arüber hinaus w
ird ihnen ein A

nspruch auf Freistellung von
der A

rbeitsleistung bis zu 6 M
onaten eingeräum

t, w
enn

sie deren häusliche P
flege übernehm

en (P
flegezeit). D

ie m
it

einem
 S

onderkündigungsschutz abgesicherten neuen Frei-
stellungsansprüche der B

eschäftigten können die E
ntschei-

dungsfreiheit des A
rbeitgebers erheblich einschränken und

zu unvorhersehbaren P
ersonalengpässen im

 B
etrieb führen.

Anwendungsbereich

D
ie R

echte nach dem
 P

flegeZG
 kom

m
en allen B

eschäftigten
im

 S
inne dieses G

esetzes zugute. D
azu zählen A

rbeitnehm
er,

die zu ihrer B
erufsbildung B

eschäftigten (z. B
. A

uszubildende,
P

raktikanten
), arbeitnehm

erähnliche P
ersonen, H

eim
arbeiter

und die ihnen G
leichgestellten.

D
ie R

egelungen des P
flegeZG

 erfassen alle A
rbeitgeber – und

zw
ar grundsätzlich unabhängig von der U

nternehm
ensgröße.

Eine Einschränkung gibt es jedoch hinsichtlich des A
nspruchs

auf P
flegezeit. D

ieser greift nur gegenüber A
rbeitgebern m

it
regelm

äßig m
ehr als 15 B

eschäftigten. B
ei der B

erechnung
der B

eschäftigtenanzahl ist das P
ro-K

opf-P
rinzip m

aßgebend,
d. h. alle B

eschäftigte sind unabhängig von ihrem
 A

rbeitszeit-
um

fang 1:1 m
itzuzählen. A

ls A
rbeitgeber gilt nicht der B

etrieb,
sondern die juristische P

erson, sodass sich auch ein A
rbeit-

geber, der in 2 B
etrieben (z. B

. Filialen
) jew

eils 8 – und dam
it

insgesam
t 16 – B

eschäftigte hat, m
it dem

 P
flegezeitanspruch

auseinandersetzen m
uss.

Tipp:

U
m

 die R
echtm

äßigkeit des Fernbleibens überprüfen
zu können, kann der A

rbeitgeber vom
 B

eschäftigten
eine ärztliche B

escheinigung über die P
flegebedürftigkeit

des nahen A
ngehörigen sow

ie die N
otw

endigkeit der
pflegerischen Versorgung verlangen.

II. P
fleg

ezeit
Zudem

 hat der B
eschäftigte gegen den A

rbeitgeber einen
A

nspruch auf vollständige oder teilw
eise Freistellung von der

A
rbeitsleistung für m

axim
al bis zu 6 M

onaten. D
as setzt voraus,

dass
■

sein A
rbeitgeber regelm

äßig m
ehr als 15 B

eschäftigte hat
(s. o.),

■
ein naher A

ngehöriger des B
eschäftigten pflegebedürftig ist,

■
der B

eschäftigte diesen in häuslicher U
m

gebung pflegt und
■

er die beabsichtigte P
flegezeit spätestens 10 A

rbeitstage
vor deren B

eginn schriftlich ankündigt.

B
egehrt der B

eschäftigte die vollständige Freistellung, hat er
dem

 A
rbeitgeber den Zeitraum

 der gew
ünschten P

flegezeit
m

itzuteilen. D
er A

rbeitgeber kann diese Freistellung nicht
verw

eigern. M
öchte der B

eschäftigte seine A
rbeitszeit nur

reduzieren, m
uss er dem

 A
rbeitgeber auch die gew

ünschte
D

auer und Verteilung der A
rbeitszeit aufzeigen. D

er A
rbeitgeber

hat dem
 Verringerungsverlangen zu entsprechen, es sei denn,

er kann diesem
 dringende betriebliche G

ründe entgegenhalten.
Ü

ber die A
rbeitszeitreduzierung ist eine schriftliche Vereinbarung

zu treffen.

D
ie Verlängerung bzw

. die Verkürzung der P
flegezeit innerhalb

der H
öchstdauer von 6 M

onaten bedarf der Zustim
m

ung des
A

rbeitgebers. E
tw

as anderes gilt nur in A
usnahm

efällen. S
o

ist eine zustim
m

ungsfreie V
erlängerung der P

flegezeit nur
m

öglich, w
enn ein vorgesehener W

echsel in der P
erson des

P
flegenden aus w

ichtigem
 G

rund nicht erfolgen kann. D
agegen

ist eine vorzeitige B
eendigung der P

flegezeit nur dann zu-
stim

m
ungsfrei, w

enn der nahe A
ngehörige nicht m

ehr pflege-
bedürftig oder die P

flege unm
öglich oder unzum

utbar ist. H
ier

endet die P
flegezeit autom

atisch 4 W
ochen nach dem

 Eintritt
der veränderten U

m
stände. Ü

ber diese hat der B
eschäftigte

den A
rbeitgeber unverzüglich zu inform

ieren.

D
er B

eschäftigte kann für jeden pflegebedürftigen nahen
A

ngehörigen zeitlich aufeinander folgende P
flegezeiten nehm

en.
D

ies gilt selbst dann, w
enn er sich die P

flege m
it einer anderen

P
erson teilt.

H
inw

eis:

D
er B

eschäftigte kann seine R
echte aus dem

 P
flegeZG

bereits ab dem
 ersten B

eschäftigungstag geltend m
achen.

E
iner „W

artezeit“ bedarf es nicht.


